
Diese gesellschaftliche Entwicklung beinhaltet zugleich 
eine neue Phase der Gestaltung der Rechtsbeziehungen, 
die von prinzipieller Bedeutung für den gesamten 
Rechtsverwirklichungsprozeß in allen sozialistischen 
Landwirtschaftsbetrieben ist. Die Eigentums-, Leitungs
und Arbeitsverhältnisse der Genossenschaftsbauern 
sind ständig weiterzuentwickeln, und an die Rechtsver
wirklichung werden Anforderungen gestellt, die über 
die bisher erarbeiteten Maßstäbe hinausgehen. Das er
fordert, die einzelnen Wege bzw. Formen der Rechts
verwirklichung für diesen gesellschaftlichen Bereich 
richtig zu bestimmen und ihre Wirksamkeit zu erhöhen. 
Das gilt gegenwärtig insbesondere für
— die Leitungstätigkeit der Volksvertretungen und

ihrer Organe gegenüber den landwirtschaftlichen 
Betrieben — einschließlich der Anleitung für eine 
qualifizierte Beschlußfassung und -Verwirklichung 
in den LPGs und ihren kooperativen Einrichtun
gen;^/ <

— die Arbeit mit den Eingaben der Bürger durch die 
staatlichen Organe und Betriebe;

— die gerichtliche Tätigkeit und die Wirksamkeit ge
richtlicher Entscheid ungen;

— die Arbeit der Leitungsorgane in den LPGs und 
ihren kooperativen Einrichtungen, insbesondere bei 
der Beschlußfassung und -Verwirklichung.

Die Gerichte stehen hier vor komplizierten Aufgaben, 
denn sie müssen helfen, eine einheitliche Anwendung 
des Rechts zu sichern, die gesellschaftlichen Anforde
rungen durchzusetzen und die Rechte der LPGs und 
ihrer Mitglieder zu wahren. Sie müssen dabei die sich 
beträchtlich voneinander unterscheidenden konkreten 
Entwicklungsbedingungen in den einzelnen LPGs und 
den kooperativen Einrichtungen beachten sowie die 
unterschiedliche Stellung und Verantwortung der Lei
tungsorgane der LPGs und der kooperativen Einrich
tungen für die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen und für die Rechtsverwirklichung berück
sichtigen. So müssen die Gerichte in ihrer Tätigkeit 
z. B. unterscheiden zwischen den Rechtsbeziehungen in 
den LPGs der verschiedenen Typen, in einer kooperati
ven Abteilung Pflanzenproduktion und einer koopera
tiven Einrichtung (KE), die auf der Grundlage des 
Musterstatuts (MSt) vom 1. November 1972 arbeitet./3/ 
Das ist sowohl £ür die Beurteilung der Rechte und 
Pflichten der Genossenschaftsmitglieder als auch für 
die Bestimmung der zulässigen Wege der Rechtsver
wirklichung bedeutsam, da die Zuständigkeit der Ge
richte für die Entscheidung von Streitigkeiten in den 
LPGs und in den kooperativen Einrichtungen unter
schiedlich ist./4/
An die gerichtliche Tätigkeit werden daher hohe An
forderungen gestellt; auch bei der Lösung des einzelnen 
Rechtskonflikts und der damit verbundenen Anleitung 
der LPGs und der Erziehung der Mitglieder muß stets 
die weitere gesellschaftliche Entwicklung der Land
wirtschaft berücksichtigt werden. Diese Entwicklung 
wird dadurch charakterisiert, daß
— die LPGs auch künftig die überwiegende Betriebs

form sein werden,
— die kooperativen Abteilungen Pflanzenproduktion

121 Vgl. hierzi; § 41 des Gesetzes über die örtlichen Volksver
tretungen und ihre Organe in der DDR vom 12. Juli 1973 (GBl. I 
S. 313).
/3/ Vgl. Beschluß über das Musterstatut für kooperative Ein
richtungen der LPG, VEG, GPG sowie der sozialistischen 
Betriebe der Nahrungsgüterwirtschaft und des Handels vom 
1. November 1972 (GBl. II S. 781); Aims / Arlt / Rosenau, „Das 
Musterstatut für kooperative Einrichtungen in der Landwirt
schaft und einige Aufgaben der Rechtsprechung“, NJ 1973 S. 5 ff. 
/4/ Wesentliche Unterschiede bestehen auch hinsichtlich der 
Befugnisse der Leiter und in Beziehung auf die kollektive 
Beschlußfassung.

und andere kooperative Einrichtungen geeignete Or
ganisationsformen der beteiligten LPGs, GPGs und 
VEGs zur Lösung der vom VIII. Parteitag beschlos
senen Hauptaufgabe sind,

— sich' in einem längeren planmäßigen Entwicklungs
prozeß spezialisierte LPGs und VEGs herausbilden 
werden./5/

Die Vergrößerung des genossenschaftlichen Vermögens 
durch die weitere Vergesellschaftung der genossen
schaftlichen Produktion und die damit verbundene Wei
terentwicklung des genossenschaftlichen Eigentums, 
die Erhöhung des sozialistischen Bewußtseins sowie die 
Vervollkommnung der genossenschaftlichen Arbeitsor
ganisation und der Leitungsprinzipien entsprechend den 
bewährten Grundsätzen der genossenschaftlichen De
mokratie sind entscheidende Merkmale dieser Entwick
lung. Sie führt zur Angleichung der Arbeits- und Le
bensbedingungen des Dorfes an die der Stadt und zur 
Weiterentwicklung der Bündnisbeziehungen./6/
Die zur Zeit noch vorhandenen größeren Unterschiede 
in der rechtlichen Gestaltung genossenschaftlicher Be
ziehungen — insbesondere hinsichtlich der Arbeitsver
hältnisse — werden daher entsprechend dem jeweils 
erreichten Entwicklungsstand schrittweise geringer. Be
stimmte genossenschaftliche Rechtsbeziehungen werden 
dabei allmählich an die rechtliche Gestaltung der Ar
beitsrechtsverhältnisse der Arbeiter angeglichen. In 
einigen kooperativen Einrichtungen wurden die Ar
beitsverhältnisse der Arbeiter und Genossenschaftsmit
glieder weitgehend einheitlich geregelt./7/

Anleitung und Unterstützung der LPGs 
durch die staatlichen Organe

Die kooperierenden LPGs nehmen unter Leitung der 
staatlichen Organe auf der Grundlage staatlicher Ent- 
wicklungskdnzeptionen zunehmend eine gemeinsame 
Verantwortung für die Erreichung hoher Produktions
ergebnisse und für die planmäßige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Kollektive wahr. 
Die durch die gesellschaftliche Entwicklung auf dem 
Lande erreichte Veränderung der Produktionsbedin
gungen und die weitere Stärkung des genossenschaftli
chen Eigentums erfordern zugleich, die rechtliche Aus
gestaltung der Arbeitsverhältnisse und der Mitwirkung 
an der Leitung zu vervollkommnen. Dabei sind m. E. 
folgende Grundsätze zu beachten:
1. Die einzelnen LPGs werden entsprechend ihren unter
schiedlichen Bedingungen, dem erreichten Entwicklungs
stand sowie den gewonnenen Erfahrungen auch künf
tig nach individuellen Regelungen in ihrem Statut und 
ihrer Betriebsordnung arbeiten und dabei auch weiter
hin voneinander abweichende Festlegungen für die Ge
staltung der Mitgliedschaftsbeziehungen treffen. Das 
schließt nicht aus, daß sie in verstärktem Maße für ge
meinsame Arbeitskollektive mehrerer LPGs gleiche Re
gelungen beschließen, die insbesondere der einheitlichen 
Leitung des Arbeitsprozesses, der Mitwirkung an der 
Leitung und der Verwirklichung des Leistungsprinzips 
innerhalb dieser Kollektive dienen.
2. Das Musterstatut für kooperative Einrichtungen

/5/ Vgl. Grüneberg, „Aufgaben der Landwirtschaft Im Jahre 
1973“, Neuer Weg 1973, Heft 5, S. 193 fl. (197 f.); Wagner, „Lenins 
Genossenschaftsplan und fromme Wünsche Unbelehrbarer“, 
ND vom 15. Februar 1973, S. 3.
161 Vgl. Honecker, „An der Seite der Arbeiter haben die Bauern 
ein neues Leben gewonnen“, ND vom 10. Juni 1972, S. 3; Rich
ter, Gestaltung der Arbeits- und Lebensverhältnisse der LPG- 
Mitglieder, Berlin 1970, S. 15.
m Ubergangsregelungen, also für eine bestimmte Zeit geltende 
unterschiedliche Regelungen für Arbeiter und Genossenschafts
mitglieder, gibt es nach Ziff. 33 Abs. 2 und 3, 38 Abs. 3 KE-MSt 
für die Vergütung, den Urlaub, den Lohnausgleich, die Frei
stellung von der Arbeit sowie für besondere soziale Maßnah
men zur Förderung der werktätigen Frauen.
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